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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Der Bericht des Bundesrates in Erfüllung eines Postulats Luginbühl (bdp, BE) ergab,
dass die Schweiz zu einem der wenigen europäischen Ländern zählt, die kein
Folgerecht kennen, bzw. wo Künstlerinnen und Künstler bei Weiterverkauf ihrer Werke
nicht am Erlös beteiligt werden. Trotzdem kommt der Bundesrat zum Schluss, dass die
Einführung des Folgerechtes, wie in einer 2013 gestarteten Kampagne der
Künstlerverbände Visarte und Swissculture gefordert, nicht zielführend sei.
Erfahrungen aus der EU zeigten, dass nur wenige Personen – erfolgreiche
Kunstschaffende und deren Erben – von einer solchen Regelung profitieren würden.
Wenn die Erlöse alternativ in einen Kultur- und Sozialfonds eingezahlt würden, könnte
immerhin ein breiterer Kreis von Künstlerinnen und Künstlern davon profitieren,
allerdings würden die geschätzten Einnahmen aus dem Folgerecht in der Schweiz (CHF
2 Mio.) nur einen unbedeutend kleinen Teil der gesamten Kulturförderung (CHF 2,7
Mrd.) ausmachen. Ferner könnten negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
eines Kunsthandelsplatzes oder Verlagerungskosten nicht ausgeschlossen werden.
Nicht zuletzt, so der Bundesrat, verfügten die zwei grössten Kunsthandelsplätze, China
und die USA, ebenfalls über kein Folgerecht und auch Bestrebungen einzelner Staaten
auf internationaler Ebene seien kürzlich am Widerstand anderer Staaten gescheitert. In
der Schweiz seien die Kunsthandelsverbände gegen die Einführung eines solchen
Rechtes, wie der Bundesrat mit Verweis auf die eingegangenen Stellungnahmen vom
Schweizer Kunstverein (SKV) und vom Verband Kunstmarkt Schweiz (VKMS) beteuerte. 1
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1) Bericht BR vom 25.5.16
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